
Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und erneuerbaren Versorgung
stellt das Stromnetz vor signifikante Herausforderungen, bietet aber auch weitreichende Chancen.
Im Zentrum dieser Entwicklung stehen dezentrale Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen, die
zunehmend intelligente Steuerungsmechanismen erfordern, um Netzstabilität und
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Insbesondere Klimaanlagen, die oft als Wärmepumpen
fungieren und somit sowohl kühlen als auch heizen können, sowie stationäre
Stromspeichersysteme gewinnen an Bedeutung. Diese Technologien sind nicht nur essenziell für
die Reduktion von Emissionen und die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden, sondern auch
für die Bereitstellung von Flexibilität für das Stromnetz. Mit steigenden Leistungsgrößen und der
zunehmenden Verbreitung dieser Anlagen rücken regulatorische Rahmenbedingungen in den
Fokus, die deren Integration und Steuerung adressieren. Diese Seite analysiert die relevanten
Regelungen für Klimaanlagen und Stromspeicher mit einer elektrischen Leistung ab 4,2 kW und
beleuchtet deren Implikationen für Betreiber, Netzbetreiber und die Energiewende insgesamt.
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Die elektrische Leistungsschwelle von 4,2 kW dient in Deutschland als maßgebliche Grenze für
bestimmte regulatorische Anforderungen an dezentrale Energieanlagen. Diese Schwelle ist nicht
willkürlich gewählt, sondern oft historisch oder technisch begründet und dient der Abgrenzung
zwischen kleineren Haushaltsgeräten und Anlagen, die bereits eine signifikante Auswirkung auf das
Niederspannungsnetz haben können. Sie findet sich beispielsweise in den technischen
Anschlussregeln und in den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Anlagen, die
diese Schwelle überschreiten, werden häufig als "steuerbare Verbrauchseinrichtungen" oder
"steuerbare Erzeugungsanlagen" klassifiziert und unterliegen spezifischen Meldepflichten sowie der
Möglichkeit einer netzseitigen Steuerung.

Die Relevanz dieser Schwelle ergibt sich insbesondere aus § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG), der es Netzbetreibern unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, die Leistung von
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen anzupassen, um Netzengpässe zu
vermeiden und die Systemstabilität zu sichern [2]. Für Betreiber bedeutet das Überschreiten der
4,2 kW-Schwelle, dass ihre Anlage potenziell in das Engpassmanagement des Netzbetreibers
einbezogen werden kann, was wiederum Vorteile in Form von reduzierten Netzentgelten mit sich
bringen kann. Gleichzeitig sind damit technische Anforderungen an die Steuerbarkeit und
Kommunikation verbunden. Weitere Details zu den technischen Anschlussregeln

Moderne Klimaanlagen, insbesondere solche, die als reversible Wärmepumpen konzipiert sind,
haben sich von reinen Komfortgeräten zu integralen Bestandteilen eines energieeffizienten
Gebäudebetriebs entwickelt. Sie ermöglichen nicht nur die Kühlung in den Sommermonaten,
sondern auch eine effiziente Beheizung in der Übergangszeit und im Winter. Die Leistungsfähigkeit
dieser Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, und viele Anlagen, die in
Gewerbe, aber auch in größeren Wohngebäuden zum Einsatz kommen, überschreiten problemlos
die elektrische Anschlussleistung von 4,2 kW. Ihre steigende Verbreitung, bedingt durch höhere
Komfortansprüche und die Notwendigkeit zur Dekarbonisierung des Wärmesektors, macht sie zu
einem wichtigen Faktor für das Stromnetz.

Aus netztechnischer Sicht stellen Klimaanlagen, insbesondere bei hohen Außentemperaturen, eine
signifikante Last dar, die zu Spitzen im Stromverbrauch führen kann. Wenn die elektrische
Leistungsaufnahme einer Klimaanlage 4,2 kW überschreitet, fällt sie oft unter die Kategorie der
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG [2]. Dies bedeutet, dass der
Netzbetreiber das Recht hat, die Leistungsaufnahme der Anlage temporär zu reduzieren oder zu
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verschieben, um das Stromnetz zu entlasten. Die genauen Bedingungen hierfür werden in der
Regel in den Netzzugangsverträgen und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der
jeweiligen Netzbetreiber festgelegt.

Für Anlagenbetreiber ergeben sich daraus sowohl Pflichten als auch Potenziale. Einerseits müssen
sie die technischen Voraussetzungen für die Steuerbarkeit ihrer Anlage schaffen, was in der Regel
die Installation eines Smart Meter Gateways und entsprechende Kommunikationsschnittstellen
erfordert. Andererseits können Betreiber von einer Reduzierung der Netzentgelte profitieren, wenn
sie sich für eine solche Steuerbarkeit entscheiden. Dies schafft Anreize für die Investition in
effiziente und steuerbare Klimasysteme und fördert die aktive Teilnahme am Energiemarkt. Die
Herausforderung besteht darin, einen Ausgleich zwischen der Gewährleistung des Nutzerkomforts
und den Anforderungen der Netzstabilität zu finden.

Die Integration von Klimaanlagen als steuerbare Lasten birgt sowohl Herausforderungen als auch
Chancen. Eine zentrale Herausforderung ist das Management von Lastspitzen, die durch den
synchronisierten Betrieb vieler Klimaanlagen entstehen können, insbesondere an heißen Tagen.
Eine intelligente Steuerung ermöglicht es, diese Lasten zu glätten und die Netzinfrastruktur zu
schonen. Die Chance liegt in der Nutzung des Flexibilitätspotenzials von Klimaanlagen für das
Demand-Side-Management (DSM). Durch die gezielte Vorverlagerung oder Verschiebung von Kühl-
oder Heizzyklen können Klimaanlagen dazu beitragen, Überschüsse aus erneuerbaren Energien
aufzunehmen oder Engpässe zu überbrücken. Dies erfordert jedoch eine enge Koordination
zwischen Anlagenbetreibern, Energieversorgern und Netzbetreibern sowie innovative
Steuerungslösungen. Vertiefende Betrachtungen zum Demand-Side-Management

Stationäre Stromspeichersysteme, insbesondere Batteriespeicher, sind eine Schlüsseltechnologie
für die Transformation des Energiesystems. Sie ermöglichen die zeitliche Entkopplung von
Stromerzeugung und -verbrauch und tragen maßgeblich zur Erhöhung des Eigenverbrauchs von
lokal erzeugtem Strom (z.B. aus Photovoltaik-Anlagen) bei. Darüber hinaus können sie eine Vielzahl
von Netzdienstleistungen erbringen, darunter die Bereitstellung von Regelenergie, die
Stabilisierung der Netzfrequenz und die Entlastung von Netzengpässen. Die Flexibilität, die
Stromspeicher bieten, ist entscheidend, um die fluktuierende Einspeisung erneuerbarer Energien in
ein stabiles Gesamtsystem zu integrieren.
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Die technische Entwicklung von Stromspeichersystemen, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien,
schreitet rasant voran. Die Speicherkapazitäten und die Lade-/Entladeleistungen nehmen stetig zu,
während die Kosten sinken. Viele moderne Heimspeichersysteme sowie kleinere gewerbliche
Speicher erreichen oder überschreiten bereits die 4,2 kW-Leistungsschwelle in ihrer Lade- oder
Entladefähigkeit. Eine umfassende "Stromspeicher-Inspektion 2024" der Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) Berlin liefert wertvolle Einblicke in die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
technische Performance aktueller Systeme [1]. Solche Studien betonen die Notwendigkeit
transparenter Leistungsdaten und einer kontinuierlichen Systemüberwachung, um die Vorteile
dieser Technologie voll ausschöpfen zu können. Die Nennleistung eines Speichersystems, die
sowohl die Lade- als auch die Entladeleistung beschreibt, ist ein entscheidendes Kriterium für seine
netztechnische Relevanz.

Die regulatorische Einordnung von Stromspeichersystemen ist komplex, da sie sowohl als
Verbraucher (beim Laden) als auch als Erzeuger (beim Entladen) agieren können. Dies führt zu
verschiedenen rechtlichen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Definition der
Anlage, die Besteuerung und die Netzentgelte. Die 4,2 kW-Schwelle ist auch hier relevant.
Überschreitet die Lade- oder Entladeleistung eines Speichersystems diesen Wert, kann es unter die
Regelungen des § 14a EnWG fallen [2]. Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber potenziell in der Lage
ist, die Lade- und Entladezyklen des Speichers zu steuern, um Netzengpässe zu vermeiden.

Für Betreiber von Speichersystemen bieten sich ähnliche Chancen wie bei Klimaanlagen: Die
Bereitschaft zur Steuerbarkeit kann zu einer Reduzierung der Netzentgelte führen. Dies erfordert
jedoch die Integration des Speichers in ein intelligentes Energiemanagementsystem und die
Anbindung an die Kommunikationsinfrastruktur des Netzbetreibers, oft über ein Smart Meter
Gateway. Die genauen Anforderungen und die Höhe der potenziellen Reduktionen sind in der
Netzentgeltverordnung (StromNEV) und den individuellen Verträgen mit den Netzbetreibern
geregelt. Die Nutzung von Speichern zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen erfordert
zudem spezifische Zertifizierungen und die Teilnahme an entsprechenden Märkten.

Die Leistungsschwelle von 4,2 kW (oft auch als 4,6 kW oder 4,2 kVA interpretiert, je nach Kontext
und Blindleistungsanteil) leitet sich in vielen Fällen aus den üblichen Auslegungsgrößen von
Haushaltsanschlüssen und den Belastungsgrenzen von Niederspannungsnetzen ab. Kleinere
Anlagen bis zu dieser Schwelle können in der Regel ohne besondere netztechnische Prüfungen
oder Steuerungsmechanismen angeschlossen werden, da ihre individuelle Auswirkung auf das Netz
als gering eingeschätzt wird. Oberhalb dieser Schwelle beginnt der Bereich, in dem eine einzelne
Anlage potenziell zu lokalen Netzüberlastungen oder Spannungsinstabilitäten führen kann,
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insbesondere in ländlichen Gebieten mit langen Leitungsnetzen oder in dicht besiedelten
städtischen Gebieten mit hoher Anlagendichte. Die Grenze dient somit als pragmatisches Kriterium
für die Anwendung erweiterter netztechnischer Anforderungen.

Für Betreiber von Klimaanlagen oder Stromspeichern, deren elektrische Leistungsaufnahme oder -
abgabe 4,2 kW überschreitet, ergeben sich mehrere rechtliche und technische Konsequenzen:

1. Meldepflichten: Die Anlagen müssen in der Regel beim Netzbetreiber angemeldet und
im Marktstammdatenregister registriert werden. Dies dient der Transparenz und
ermöglicht dem Netzbetreiber eine Planung der Netzkapazitäten.

2. Steuerbarkeit nach § 14a EnWG: Wie bereits erwähnt, kann der Netzbetreiber die
Anlage steuern, um Netzengpässe zu vermeiden [2]. Dies erfordert die Installation eines
intelligenten Messsystems (Smart Meter Gateway) und die technische Fähigkeit der
Anlage, Steuersignale zu empfangen und umzusetzen.

3. Netzentgelte: Im Gegenzug für die Bereitstellung der Steuerbarkeit können Betreiber
von einer Reduzierung der Netzentgelte profitieren. Die genaue Ausgestaltung dieser
Reduzierungen ist in den jeweiligen Netzentgeltordnungen und den individuellen
Vereinbarungen festgelegt.

4. Technische Anschlussregeln: Die Anlagen müssen den Technischen Anschlussregeln
(TAR), wie z.B. der VDE-AR-N 4105 für Niederspannung, entsprechen. Dies betrifft Aspekte
wie Blindleistungsbereitstellung, Spannungsqualität und Schutzfunktionen.

5. Vertragsgestaltung: Die Bedingungen für den Netzanschluss und die Netznutzung
werden in speziellen Verträgen zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber
geregelt.

Diese Anforderungen erfordern eine sorgfältige Planung und Installation der Anlagen sowie eine
kontinuierliche Überwachung und Wartung, um die Konformität mit den regulatorischen Vorgaben
zu gewährleisten.

Die technische Umsetzung der Steuerbarkeit und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen
stellen hohe Ansprüche an die Anlagen selbst und deren Peripherie. Dazu gehören:

Kommunikationsfähigkeit: Die Anlagen müssen in der Lage sein, mit dem Smart Meter
Gateway und dem Netzbetreiber zu kommunizieren, um Steuersignale zu empfangen und
Betriebsdaten zu senden. Standardisierte Schnittstellen sind hierfür unerlässlich.
Intelligente Steuerung: Die internen Steuerungen der Klimaanlagen und Stromspeicher
müssen so konzipiert sein, dass sie auf externe Steuersignale reagieren können, ohne
dabei die primären Funktionen (z.B. Kühlkomfort, Speicherschutz) zu gefährden.
Messinfrastruktur: Ein Smart Meter Gateway ist die zentrale Komponente für die
sichere und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Anlage und Netzbetreiber. Es
ermöglicht die Fernauslesung von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten sowie die
Übermittlung von Steuersignalen.
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Sicherheitsaspekte: Die Cybersecurity der Kommunikationswege und der
Anlagensteuerung ist von größter Bedeutung, um Manipulationen und Systemausfälle zu
verhindern.

Das größte Potenzial zur Flexibilisierung des Energiesystems liegt im intelligenten Zusammenspiel
von Klimaanlagen und Stromspeichern. Ein integriertes Energiemanagementsystem (EMS) kann die
Betriebsweise beider Anlagentypen optimieren:

Eigenverbrauchsoptimierung: Überschüssiger Solarstrom kann zunächst in den
Stromspeicher geladen werden. Ist der Speicher voll, könnte der Überschuss genutzt
werden, um eine Klimaanlage im "Pre-Cooling"-Modus zu betreiben und so thermische
Energie im Gebäude zu speichern, bevor teurer Netzstrom bezogen werden muss.
Lastverschiebung: Zu Zeiten hoher Strompreise oder hoher Netzauslastung kann die
Klimaanlage aus dem Speicher oder mit zuvor gespeichertem Strom betrieben werden.
Ebenso können Klimaanlagen gezielt nachts mit günstigem Strom betrieben werden, um
das Gebäude für den Tag vorzukühlen.
Netzdienstleistungen: In Kombination können Klimaanlagen und Stromspeicher noch
effektiver zur Stabilisierung des Netzes beitragen, indem sie gemeinsam Lastspitzen
abfangen oder Regelenergie bereitstellen.
Sektorkopplung: Die Kopplung des Stromsektors mit dem Wärme-/Kältesektor durch
Wärmepumpen/Klimaanlagen und die Zwischenspeicherung von Strom in Batterien stellt
einen wichtigen Schritt in Richtung eines ganzheitlichen Energiesystems dar. Weitere
Informationen zur Sektorkopplung

In intelligenten Gebäuden und Quartieren werden bereits heute integrierte Lösungen realisiert, die
Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen/Klimaanlagen miteinander vernetzen. Diese
Systeme nutzen Wetterprognosen, Strompreissignale und Nutzerpräferenzen, um den Energiefluss
optimal zu steuern. Die Zukunft wird noch stärkere Integration und Automatisierung bringen,
unterstützt durch Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Die regulatorischen
Rahmenbedingungen werden sich weiterentwickeln müssen, um diese komplexen Interaktionen
abzubilden und Anreize für eine systemdienliche Betriebsweise zu schaffen. Eine Schlüsselrolle
spielen dabei weiterhin die Netzbetreiber, die die Hoheit über die Netzstabilität haben, sowie die
Technologieanbieter, die innovative und interoperable Lösungen entwickeln.
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Klimaanlagen und Stromspeichersysteme mit einer elektrischen Leistung ab 4,2 kW sind keine
isolierten Verbraucher oder Erzeuger mehr, sondern integrale Bestandteile eines intelligenten und
flexiblen Energiesystems. Die Leistungsschwelle von 4,2 kW markiert eine wichtige Grenze, ab der
diese Anlagen unter spezifische regulatorische Anforderungen fallen, insbesondere im Rahmen des
§ 14a EnWG. Dies ermöglicht den Netzbetreibern eine netzdienliche Steuerung, bietet den
Betreibern jedoch auch Potenziale zur Reduzierung von Netzentgelten. Die intelligente Kopplung
beider Technologien und ihre Integration in umfassende Energiemanagementsysteme sind
entscheidend, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern und die Chancen der
Dezentralisierung optimal zu nutzen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologie und
Regulierung ist unerlässlich, um das volle Potenzial dieser Schlüsselkomponenten für ein stabiles,
effizientes und nachhaltiges Energiesystem zu erschließen.

[^1]: Weniger, J., Orth, N., Meissner, L., Schlüter, C., von Rautenkranz, J. (2024). STUDIE
Stromspeicher-Inspektion 2024. Forschungsgruppe Solarspeichersysteme, Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) Berlin. Version 1.0 (Januar 2024). Web: solar.htw-berlin.de.

[^2]: Wissenswertes zu § 14a EnWG. (o.J.). Vorteile der Neuerungen für Anlagenbetreibende.
Wissenswertes für Installateurinnen. [Genauere Quelle nicht genannt, aber Inhalt relevant für § 14a
EnWG].

[^3]: [Quelle 3]
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